
 

 

Pressekonferenz Land Hessen am 07.05.2020 
 
In allen Bereichen gilt immer und überall: 

1. Hygiene-/Schutzkonzept und 
2. Abstandsregelung einhalten 

 
Bildung 

 Schulkonzept mit Öffnung ab 18.05. und 02.06.2020 

 KITA Konzept ab 02.06.2020 

 Hochschul-Öffnung ab 09.05.2020 
 
Handel und Dienstleistungen ab 09.05.2020 

 800 qm-Beschränkung wird aufgehoben, neue Regelung 20 qm je Kunde,  

 nur mit Schutzkonzept 
 
Gastronomie, Hotelerie/Übernachtungsbetriebe, Tourismus ab 15.05.2020 

 Öffnung immer unter Beachtung von Hygiene- und Abstands-Schutzkonzept und 

 unter Beschränkungen (Abstandsregelung und Höchstzahl von Gästen (pro 5 qm ein 
Gast), Erfassungsliste der Gäste), kein Unterschied zwischen Außen- und 
Innengastronomie 

 
Sportbetrieb und Freizeit in Hessen Öffnung für Freizeit und Amateursport ab 09.05.2020 

 Verweis auf die umfängliche Ausarbeitung der Sportministerkonferenz 

 Trainings- und Sportbetrieb in allen Sportarten erlaubt, sofern sie kontaktfrei 
durchgeführt und Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden 

 DOSB und Sportfachverbände haben entsprechende Regeln, Vorschriften und 
Empfehlungen erstellt* 

 Einschränkungen: Umkleiden, Duschen, Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen; 
geregelter Zutritt und Weggang, keine Zuschauer 

 Öffnung Indoor-Spielplätze ab 09.05.2020 

 Öffnung Fitness-Studios ab 15.05.2020 
 
Kultureinrichtungen und Veranstaltungen ab 09.05.2020 

 Veranstaltungen bis 100 Personen mit Abstands- und Hygienekonzept,  

 über 100 Personen nur auf besonderen Antrag  

 Sonstige Bereiche: Spielhallen, Casinos, Wettbüros 
 
Gesundheit 

 Genaue Beobachtung, welche Auswirkungen die Lockerungen auf 
Infektionsgeschehen haben 

 Belastung des Gesundheitssystems weiterhin vermeiden 

 Mehr Testungen 
 
 
Ausführungsbestimmungen werden zeitnah online gestellt. 
Verordnung gilt bis 05.06.2020 anschließend Neubeurteilung der Situation  
 
*Hinweis: Hockeyspezifisches DHB Konzept wird aktuell erstellt! 
07.05.2020 Bettina Bürkle 


